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Telirevision öffentlicher Gestaltungsplan
«Eungertwis Nord)) - Genehmigung

Gemeinde Kloten

Lage Egetswilerstrasse 5a bis 91b

Massgebende - Plan (Plan-Nr.1) Mst. 1 : 500 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 20. Novem
Unterlagen ber 2015

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 20. November
2015

Sachverhalt
Zustimmung Der Gemeinderat Kloten stimmte mit Beschluss vom 8. März 2016 dem öffentlichen Ge

staltungsplan «Bungertwis Nord» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechts
kraftbescheinigung des Bezirksrats Bülach vom 11. April 2016 keine Rechtsmittel einge
legt und kein Referendum ergriffen. Mit Schreiben vom 21. April 2016 ersucht die Ge
meinde Kloten um Genehmigung der Vorlage.

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Zusammenfassung der

Vorlage

Am 5. Januar 1999 setzte der Gemeinderat Kloten den öffentlichen Gestaltungsplan
«Bungertwis Nord» fest. Dieser wurde mit Verfügung der Baudirektion (ARV/484/1 999)
genehmigt. Auf dieser Grundlage wurde die Überbauung Bungertwis Nord mit 50 Wohn
einheiten realisiert. Die Vorschriften erlauben nicht, dass für jede Wohnung ein Winter
garten oder eine Sitzplatzüberdachung errichtet werden kann.

Zweck der Teilrevision ist, die Vorschriften sowie den Situationsplan so anzupassen, dass
jeder Wohneinheit ein Wintergarten oder eine Sitzplatzüberdachung ermöglicht wird.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

E. Materielle Prüfung
Um für alle Wohneinheiten einen eigenen Wintergarten bzw. eine Sitzplatzüberdachung

planungsrechtlich zu sichern, werden im Situationsplan ein neuer Baubereich B für Win
tergärten und besondere Gebäude eingeführt und die Vorschriften in den Themen Baube
reiche und Ausnützung entsprechend ergänzt. In den Baubereichen B dürfen unbeheizte
Wintergärten, besondere Gebäude und Nebenanlagen erstellt werden. Zusätzlich sind zur
maximalen Ausnützung 5% Ausnützung bezogen auf die massgebliche Grundfläche zu

lässig.
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Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfungen des Amts für Raumentwicklung vom 29. Dezember 2014 und
5. November 2015 gestellten Anträgen wurde vollumfänglich entsprochen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen

und kann genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Entgegen Art. 15 Abs. 2 der Gestaltungsplanvorschriften treten die Änderungen des Ge
staltungsplans am Tage nach der Publikation in Kraft.

Die Baudirektion verfügt:

1. Der öffentliche Gestaltungsplan «Bungeriwis Nord», welchen der Gemeinderat
Kloten mit Beschluss vom 8. März 2016 festgesetzt hat, wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Kloten wird eingeladen

- Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver
öffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge
richt sowie dem Amt tür Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

- nach Inkraffireten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

III. Mitteilung an

- Kloten (unter Beilage von sechs Dossiers)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- SWR Geomatik AG (Kloten), Steinackerstrasse 2, 8302 Kloten (Nachführungsstelle)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

 Teilrevision öffentlicher Gestaltungsplan 
Bungertwis Nord
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Bekanntmachung des Inkrafttretens. Die Baudirektion hat am 25.08.2016
verfügt:

Die Teilrevision des öffentlichen Gestaltungsplans, welchem der Gemeinderat am
8. März 2016 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Gegen den Gestaltungsplan ist gemäss Rechtskraftbescheinigung kein Rechtsmittel
ergriffen worden.

Der Gestaltungsplan tritt am Tag nach dieser Publikation in Kraft.

Stadt Kloten
Raum+Umwelt
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